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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

02.10.1985 

Geschäftszahl 

3Ob1517/85 

Norm 

HVG §10; 

HVG §29 Abs1 IId; 

ImmMV §9; 

Rechtssatz 

Die eine angemessene Entschädigung des selbständigen Handelsvertreters bei seiner Verhinderung am Verdienst 
vorsehende Bestimmung des § 10 HVG gilt nach § 29 Abs 1 HVG für den Immobilienmakler nicht. Ihm steht 
daher bei Widerruf des Alleinvermittlungsauftrages eine Entschädigung nur zu, wenn dieser Anspruch 
vertraglich begründet wurde. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1985/10/02 3  Ob  1517/85 

Rechtssatznummer 

RS0063330 


